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XIX (NMilitärpolizeiliche Beſtimmungen Über dieHaltung Des 4. 1. Militär
Imi em Hochwürdigſten

bei öffentlichen UmzügenSacramente). Die Paſtoralconferenzen der Diözeſe Lavant drückten den Unſch aus, zur 9enauen Kenntniß jener militärpolizeilichen Beſtimmungen nd Ün-ordnungen 3u gelangen, nach welchen ſich das öſterreichiſch—ungariſche Militär bei 6ffentlichen Umzügen mit dem HochwürdigſtenSacramente dieſem gegenüber 3u benehmen hatAntwort. Im nachſtehenden werden aus dem derzeit geltendenDienſt⸗-Reglement vom Jahre 1873 und dem ExercierReglementvom Jahre 874 jene Vorſchriftender Seelſorggelerus ein Intereſſe
zuſammengeſtellt, welche 3u wiſſen

Dienſt Reglement 8  8 2 Gottesfurcht. „Die Gottesfurcht iſt dieGrundlage eines moraliſchen Lehenswandels und eine Anweiſ
zur treuen Erfüllung der Pflicht 0 über religiöſe Gegenſtändeoder Verunglimpfung derſelben iſt ebenſo leE Alles, Was eineGehäſſigkeit zwiſchen den verſchiedenen Glaubensgenoſſen hervorrufenkönnte, vermeiden. Der Soldat ‚fOll demnach die Achtung, 4jeder religiöſen Ueberzeugung gebührt, bei einer Gelegenheit ver—etzen, ſie vielmeh0* jederzeit würdig zum Ausdrucke bringen. DieſerGeſichtspunet iſt auch für das Verhalten des ilitärs bei derBetheiligung an religiöſen Feſtlichkeiten maßgebend. Jedem iſt dieVerrichtung ſeiner Andacht nd ſeiner religiöſe Pflichten zur gehörigenZeit nach Zuläſſigkeit des Dienſtes 3u geſtatten.

§. 46 Ehrenbezeugungen. „Beim Be gegnen des Hoch—2.  —22 d benehmen ſich ＋ 3 Militär—Perſonen katholiſcherReligion nach dem Gebrauche ihres Ritus Andersgläubige bei ähn⸗lichen Anläſſen nach den Cultus-Vorſchri ten ihrer Religion.“ DerGebrauch de katholiſchen Ritus beſteht nun darin, daß man bordem Hochwürdigſten Gute niederknieet. Nach ſicherer Auslegungdieſer Vorſchrif, ie ſie aus Competenten Militärkreiſen mitgetheiltwurde, hat alſo der einzeln kath o liſch Soldat beim Begegnendes Hochwürdigſten Gutes au frontiren, ( Gebete niederzuknieenund die Mütze abzunehmen. Hingegen iſt der einzelnenichtkatho—Soldat zu dieſer Ehrenbezeugung Ni verpflichtet, ſondernerſelbe hat ſich Iu dief nach dem oben mitgetheiltenalinea 3u richten: „Der Soldat 3J—— 0l .“ hatjedenfalls eine achtungsvolle Haltung zu beobachter oder ſich ausdem Geſichtskreiſe des Hochwürdigſten Gutes 3u entfernen.Exercier-Reglement 8 14 Nr 126 „Im Gliede leiſten dieSoldaten die Ehrenbezeugung Ni einzeln, —7ondern auf Commandogleichzeitig“. Nr 219 „Nähert ſich da  — Hochwürdigſte, ſo hatder Commandant präfentiren VI  U laſſen.“ Exere-Regl. 28Nr 431 und 43, Nr 58  — Nähert ſich das Hochwürdigſte dem



314  27

Zuge oder der Compagnie, ſo hat der Commandant präſentiren 3u
aſſen Bei B 9 6 U In de Hochwürdigſten während des Marſches
iſt zu halten, die Wendung gegen dasſelbe vollziehen und präſentiren
I laſſen

Dienſt-Regl —2— 83 Ehrenbezeugungen der Wachen
und Poſten Nor —52  2 ind 627 „Vor dem Hochwürdigſten reten
die 0  en Inter d Gewehr. Bei den nit Gewehren ausgerüſteten
Fußtruppen wird die Kopfwendung und das Präſentiren, bei den
andern Waffen die Kopfwendung commandirt.“ Nr 628
und 629 Auf Offieiers-Wachen und auf den achen am Hofager der Allerhöchſten Herrſchaften wird bei der Ehrenbezeugungzugleich die Fahne geſen R  (I 631 „Die Schildwachen ver
fügen ſich zur Ehrenbezeugung auf jenen 0 auf welchem ſieaufgeführt wurden, nehmen die ihnen beim Aufführen beſtimmte
Front, vollziehen die Kopfwendung und präſentiren (die mit Pikenverſehenen Schildwachen haben die Piken hoch zu nehmen).ſt ein Poſten Inter das Schilderhaus getreten, ſo begibt Er ſich
zuu Ehrenbezeugung aus demſelben heraus, nimmt Stellung, voll—
zieht die Kopfwendung und hält, enn Eu vor der Fußtruppe iſt,das Gewehr „Verdeckt“. Doppelpoſten erweiſen die Ehrenbezeugunggleichzeitig“. Nr 33 „Die bei Arreſtanten aufgeſtellten Wachenund Poſten leiſten keine Ehrenbezeugung“. Nr 634 „Aucheitens der Poſten vor einer Kirche unterhleiben während der heiligenHandlung die Ehrenbezeugungen; 2 ich jedoch die ausgerückteTruppe zum Gehet oder präſentirt ſie, ſo haben die Schildwachen
zu präſentiren (die vorgeſchriebene Stellung als Ehrenbezeugunganzunehmen). 635 „n der Zeit der Retraite bis
zur Wache haben die Wachen Uor dem Hochwürdigſten mit geſchultertemewehre anzutreten; alle andern Ehrenbezeugungen unterbleihen“
Nr 636 „Die nicht auf Poſten befindlichen oder Inter Gewehrgetretenen Perſonen der Wachen leiſten ſtets die für einzelnevorgeſchriebene Ehrenbezeugung“. Nr 576 „Ziehen Proceſſionen(nämlich ohne das Hochwürdigſte), Leichenbegängniſſe oder überhauptgrößere Menſchenmaſſen vor einer Wache vorüber, —— tritt dieſe 0ohne jedoch die Gewehre 3u ergreifen“.

8 Begräbniß. Nor 407 „Bei der Einſegnung oder
ſonſtigen rituellen Function iſt die Ehrenbezeugung leiſten (zupräſentiren“).

55: Feſtlichkéiten. Nr 417 „An Kirchenfeſten önnen
einzelne Perſonen des Heeres nach Zuläſſigkeit des Dienſtes Theilnehmen. Truppen und Militär-Muſiker, owie Officiers-Corpswerden jedoch andern, als In dieſem Abſchnitte bezeichneten kirch⸗lichen Feierlichkeiten Uur dann beigezogen, Penn diesfalls ſeitensder Geiſtlichkeit eine Einladung erfolgt, welcher das Militär—
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Stations—Commando mit Rückſicht auf die Dienſtverhältniſſe und
die Confeſſionen der ru  en nachzukommen, für angemeſſen er⸗
achtet. In der ege ſoll ſich aber dieſe Theilnahme auf das
Uferſtehungs und Frohnleichnamsfe der Katholiken, ferner aufdas Waſſerweihfeſt der griechiſchen Confeſſionen beſchränken“

„Als Grnndſatz hat zu gelten, daß die an der kirchlichen Funetion
di ect hetheiligten ruppen⸗Abtheilungen, als aliere, Begleitungs—
Detachements und 7 welche Platz INI Gotteshauſe Iu  2
zunehmen haben, ſoweit AU.  2 möglich aus Offieieren Religions—
genoſſenſchaft zuſammengeſetzt ſeien welche das Feſt hegeht“
„Truppenabtheilungen we bloß zur Aufrechthaltung der öffent
lichen Ordnung und Ruhe ausgerückt ſind, erhalten ne dieſem
Zwecke entſprechende Aufſtellung und ind bei den Hauptmomenten
der kirchlichen Feſtlichkeit ferner enn der Feſtzug nahe vorbei
aſſirt zum Schultern bei Erhebung oder Vorbeitragung des Hoch
würdigſten aber und bei Ertheilung 68 Segens Präſentiren
zU befehligen währen I den heiden letztbezeichneten Fällen gleich
wie während der Wandlung und Communion bei ener katholiſchen
Meſſe die 3u (  7  ßuß ausgerückten Unmittelbaren Begleitungs
Detachements und Spaliere zum Gehete niederzuknieen haben“

§. 58 Gottesdienſt NI 435 „Dami die Militärperſonen
ihren religiö en Pflichten nachkommen und ihre Andacht nach Zuläſſig⸗
keit de  8 Dienſtes A gehörigen Zeit verrichten können ſind die
Stunden 3⁰ denen I den Gotteshäuſern der verſchiedenen Confeſſionen
Gottesdienſt abgehalten wird durch Vermittlung der Militär Station
Commanden rechtzeitig 3u verlautharen und 8 ſoll von Seite der
Truppen Commandanten darauf 9 ehen werden daß den Militär—
perſonen Mn den dem Gottesdienſte vornehmlich geweihten agen
die Theilnahme an den Andachtsübungen ihrer Religionsgenoſſen ch
ermöglicht werde“ „An den bezeichneten Tagen mindeſtens all
monatlich einmal ſind, wo 68 angeht, die Truppen, nach ihren
Religionsgenoſſenſchaften geſſondert. zum Kirchenbeſuche zu führen,
wobei die Mannſchaft vom Feldwebel abwärts bloß mi dem Seiten
gewehr verſehen 3u ein hat“ ( 436 Wenn größere Truppen⸗
körper gleichzeitig Oan Gottesdienſte .  El nehmen, und wegen
Mange N1 Raum IM Gotteshauſe die Aufſtellung der Abtheilungen
außerhalb derſelben ſtattfindet —3— verhleiben nach Umſtänden vähren
des Gottesdienſtes entweder alle fficiere bei hren Abtheilungen
oder * verfügen ſich die elben MI Ausnahme eines Subaltern Officiers
bei jeder Compagnie ferners mnes Hauptmanns bei jedem Bataillon
und nes Stabsofficiers bei edem Regimente über Anordnung des
Truppencommandanten dem Beginne der Function Iu die Kirche

„Bei den Haupttheilen des Gottesdienſtes werden durch men
am Eingange der Kirche aufgeſtellten Spielmann die Vor-
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geſchriebenen Zeichen gegeben“. „Während einer katholiſchen Meſſe
iſt die außerhalb der Kirche aufgeſtellte Truppe heim VorzeichenEvangelium zum Schultern, bei jenen fi  IY die Wandlung und
für den Segen zur Stellung rgum Gehet“ zu befehligen“. u
während einer olchen Meſſe Salven 3zu geben, geſchieht dies beim
Gloria, beim erſten und heim letzten Evangelium“. Nr 438
„Bei edem Gottesdienſte, an welchem Truppen Theil nehmen, hat
nach Ermeſſen des Truppen-Commandanten üher Anſuchen oder
nach Vereinbarung mit der betreffenden Geiſtlichkeit auch eine Militär—
Muſik mitzuwirken“. (Schluß-Protokoll über die im ahre 1880
Iu der Lavanter Diöceſe oehentenet Paſtoral⸗Conferenzen).

XXN (Fahrpreis⸗Ermäßigung für die mit mPhͤ
täriſchen Abzeichen verſehene Militär⸗Geiſtlichkeit.)Die hoöchlöbl. Direktion für Staatseiſenbahnbetrieb in Wien
hat mit Erlaß vonn März Nr 52.956 auf die Anfrage der Re⸗
daktion, ob die Militär-Reſerve-Kapläne, venn ſie mit dem

reiſen, uſpru auf eine Fahrpreis⸗Ermäßigung beſitzen, Folgendes uns gütigſt mitgetheilt:
„An die geehrte Redaetion der theologiſch-pract. QuartalſchriftV Linz Auf Ihre Anfrage vom M theile ich Ihuen mit,

daß die mit militäriſchen Abzeichen verſehene Militär-Geiſtlichkeitgleich den In Uniform reiſenden Offizieren, bei ihren außerdienſt⸗—lichen Reiſen auf der Eiſenbahn die Begünſtigung genießt, mit
allen zuu regelmäßigen Perſonenbeförderung beſtimmten Zügen, 1enach freier Wahl n der oder II Wagenklaſſe, gegen Entrichtungder Hälfte der für Eivilfahrkarten entfallenden Gebühren der 9ewählten Wagenklaſſe und Zugsgattun
Der Abtheilungs-Vorſtand E

befördert werden.
—  — Wann iſt pro vopulo zu appliciren, wenn das

Feſt verlegt vir 2) In der Encyelica u „Amantissimi
Redemtoris“ Q 1858 iſt ausdrücklich ausgeſprochen, daßdann eine Verlegung der Applicationspflicht eintrete, wenn das
Feſt nicht blos quoad Officium. ſondern auch quoa sSollemnitatem
verlegt wird Wird)) alſo ein Feſt quoa Offieium (Pro choro)verlegt, ſo hat die applicatio Opulo an jenem Tage geſchehender für das Feſt fixirt iſt So B iſt, das Feſt Mariaä
Verkündigung auf den Gründonnerſtag fällt, die applicatio P50pulo an eben dieſem Tage zu machen, obgleich das clum dieſesFeſtes am Montage nach dem weißen onntage genommen ird
Heuer fiel das Feſt des VO

ſeph auf den Montag in der Char

Wiener ſiöceſanblatt 1883, Nr


